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7. PC-Spiele

PC-Spiele üben auf Kinder, vor allem 

auf Jungen, eine ungeheure Faszination 

aus. Gerade Jugendliche sind aber oft 

von Spielen fasziniert, die nicht alters-

gemäß sind. Problematisch werden 

PC-Spiele, wenn sie jugendgefährdende 

oder gewaltverherrlichende Inhalte 

transportieren oder wenn exzessives 

Spielen zu Realitätsverlust oder Sucht 

führt. Der Gesetzgeber hat daher ein 

Regelwerk geschaffen, das Minder- 

jährige vor den Folgen nicht alters- 

gemäßer oder jugendgefährdender 

Spiele schützen soll. 

Totales Verbreitungsverbot:  

PC-Spiele, die gegen Normen des  

Strafgesetzbuches verstoßen, weil 

sie z. B. gewaltverherrlichende Inhalte 

transportieren, dürfen weder her-

gestellt noch verbreitet werden, sie 

können per gerichtlichem Beschluss 

bundesweit beschlagnahmt werden. 

Die Verbreitung solcher – insbesonde-

re an Personen unter 18 Jahren – ist 

strafbar. 

Handelsbeschränkung, Werbe-  

und Abgabeverbot an Jugendliche:  

PC-Spiele, die zwar nicht gegen Normen 

des Strafgesetzbuches verstoßen, 

aber Kinder oder Jugendliche in ihrer 

Entwicklung gefährden, dürfen nur an 

Erwachsene abgegeben werden. Solche 

Spiele dürfen Kindern unter 18 Jahren 

nicht zugänglich gemacht werden.

Ohne Werbebeschränkung, Abgabe 

gemäß Alterskennzeichnung an  

Minderjährige:  

Spiele mit Alterskennzeichnung dürfen 

gemäß der Auszeichnung an Minder- 

jährige abgegeben werden. 
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PC-Spiele

 

tipps
›  Achten Sie auf die Alterskenn- 

zeichnung: Prüfen Sie unter  

www.usk.de, ob ein Spiel für die  

Altersgruppe Ihres Kindes freige- 

geben ist.

›   Informieren Sie sich über unter-

schiedliche Plattformen, Spiel- 

arten (Genres) und Spiele.  

›   Machen Sie Ihr Kind auf Gesetze 

zum Jugendschutz und zum Urheber-

recht aufmerksam. Handeln Sie auch 

selbst danach.

›   Achten Sie auf Phishingmails von  

angeblichen Spieleherstellern oder 

von inoffiziellen Spieleforen. Be- 

trüger versuchen so an Daten  

zu gelangen.

›   Kaufen Sie keine Freischaltcodes 

für Spiele aus unbekannten Quellen. 

Täter fälschen oder stehlen diese, 

um Geld zu erbeuten.

Linkempfehlungen

www.spieleratgeber-nrw.de 

www.spielbar.de 

www.usk.de 
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PC-Spiele

Rechtliche Aspekte

§ 18 Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Liste jugendgefährdender Medien

„(1) Träger- und Telemedien, die geeig-

net sind, die Entwicklung von Kindern 

oder Jugendlichen oder ihre Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

zu gefährden, sind von der Bundesprüf-

stelle für jugendgefährdende Medien 

in eine Liste jugendgefährdender 

Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor 

allem unsittliche, verrohend wirkende, 

zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder 

Rassenhass anreizende Medien sowie 

Medien, in denen

1. Gewalthandlungen wie Mord- und 

Metzelszenen selbstzweckhaft und 

detailliert dargestellt werden [...].“

§ 131 Strafgesetzbuch (StGB) 
Gewaltdarstellung

„Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grau-

same oder sonst unmenschliche Ge-

walttätigkeiten gegen Menschen oder 

menschenähnliche Wesen in einer Art 

schildern, die eine Verherrlichung oder 

Verharmlosung solcher Gewalttätigkei-

ten ausdrückt oder die das Grausame 

oder Unmenschliche des Vorgangs in 

einer die Menschenwürde verletzenden 

Weise darstellt,

1. verbreitet, [...]  

3. einer Person unter achtzehn Jahren 

anbietet, überlässt oder zugänglich 

macht [...]  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

§ 108b Urheberrechtsgesetz (UrhG) 

Unerlaubte Eingriffe in technische 

Schutzmaßnahmen und zur Rechte-

wahrnehmung erforderliche Infor- 

mationen:

„(1) Wer 

1. in der Absicht, sich oder einem  

Dritten den Zugang zu einem nach 

diesem Gesetz geschützten Werk  

oder einem anderen nach diesem  

Gesetz geschützten Schutzgegen-

stand oder deren Nutzung zu er-

möglichen, eine wirksame tech- 

nische Maßnahme ohne Zustimmung 

des Rechtsinhabers umgeht [...] 

und dadurch wenigstens leichtfertig  

die Verletzung von Urheberrechten  

oder verwandten Schutzrechten  

veranlasst, ermöglicht, erleichtert  

oder verschleiert, 

wird, [...] mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft.“
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8. Verbotene Inhalte im Internet

Gewaltverherrlichung, extremistische 

Parolen, Pornografie – im Internet 

begegnen Kindern und Jugendlichen 

nicht nur gute Seiten. Dank mobiler 

Endgeräte und der unbeobachteten 

Nutzung des allzeit verfügbaren Inter-

nets ist es leicht, an solche Inhalte zu 

kommen oder diese von Smartphone 

zu Smartphone zu verbreiten. Vielen ist 

nicht bewusst, dass sie sich dadurch 

strafbar machen können. Denn nach 

deutschem Recht stellt die Veröffent-

lichung, das Verfügbarmachen oder die 

Verbreitung bestimmter Inhalte eine 

Straftat dar.

Verboten ist es, extremistische (rechts-  

oder linksextremistische oder islamis-

tische) Inhalte zu verbreiten, die gegen 

Minderheiten hetzen, zum Hass oder 

zur Gewalt gegen sie auffordern. Auch 

das Verwenden von Kennzeichen und 

Symbolen verfassungswidriger Organi-

sationen ist nicht erlaubt.

Die Herstellung und Verbreitung von 

Medien, die grausame oder unmensch-

liche Gewalttaten zeigen, ist ebenfalls 

illegal. Dieses Verbot beinhaltet auch 

die Verherrlichung von Gewalt und Krieg 

sowie die Verletzung der Menschen-

würde beispielsweise durch Bilder von 

realen Hinrichtungen oder entstellten 

Personen.

Verbreitung von Kinderpornografie 

zwischen Kindern und Jugendlichen

Beim Surfen oder über Freunde  

kommen Kinder auch mit Pornografie 

oder Kinderpornografie in Kontakt.  

Unter Kinderpornografie werden 

Darstellungen verstanden, die den 

sexuellen Missbrauch von Personen 

unter 14 Jahren zeigen. Unter Jugend-

pornografie werden pornografische 

Darstellungen zusammengefasst, 

die sexuelle Handlungen von, an oder 

vor Personen von 14 bis 17 Jahren 

zeigen. Dazu gehören in beiden Fällen 

auch Abbildungen eines ganz oder 

teilweise unbekleideten Minderjährigen 

in unnatürlich geschlechtsbetonter 

Körperhaltung. Bei Kindern sind auch 

Aufnahmen gemeint, die unbekleidete 

Geschlechtsteile oder das Gesäß in 

sexuell aufreizender Art zeigen. 

Strafbar ist der Besitz, das Sich- 

Verschaffen, Herstellen oder die  

Verbreitung von Bildern oder Film- 

aufnahmen, aber auch von Schriften 

und zeichnerischen Darstellungen  

von sexuellen Handlungen an und 

von Minderjährigen. Darunter fallen 
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Verbotene Inhalte im Internet

 

tipps
›  Erklären Sie Ihrem Kind, dass es 

Inhalte gibt, die verboten und jugend-

gefährdend sind. Vereinbaren Sie, 

dass solche Inhalte weggeklickt oder 

Sie als Eltern darauf aufmerksam 

 gemacht werden.

›  Suchen Sie mit Ihrem Kind geeignete 

Internetangebote aus und bieten Sie 

altersgemäße Hilfe bei der Nutzung 

dieser an.

›  Vermitteln und vereinbaren Sie 

Sicherheitsregeln für den Internet-

konsum.

›  Sichern Sie Beweise für jugendge-

fährdende und strafbare Inhalte im 

Internet und wenden Sie sich damit 

an die Seitenbetreiber, die Polizei 

oder an die Meldestellen: 

hotline@jugendschutz.net und 

www.internet-beschwerdestelle.de 

›  Im Falle von Kinderpornografie im 

Internet dürfen Sie nicht selbst nach 

einschlägigen Seiten suchen und 

diese sichern, dadurch können Sie 

sich strafbar machen. Wenn Sie oder 

Ihr Kind zufällig einen solchen Inhalt 

entdecken, melden Sie diesen der 

Polizei oder weisen Sie die Internet-

beschwerdestelle darauf hin.  

Antworten auf häufig gestellte 

Fragen über die Verbreitung von 

Kinderpornografie finden Sie unter 

www.polizei-beratung.de/faqzukin-

derpornografie

beispielsweise Manga-Bilder mit ent-

sprechenden Darstellungen oder Erzäh-

lungen mit entsprechendem Inhalt.

Nähere Informationen dazu finden Sie 

auch unter www.polizei-beratung.de

Kinder und Jugendliche können zum 

einen über „Sexting“ (Mehr dazu im 

nächsten Absatz) an kinder- oder 

jugendpornografische Darstellun-

gen gelangen. Zum anderen suchen 

manche auch bewusst nach solchen 

Inhalten im Internet oder in sozialen 

Netzwerken, um diese anschließend 

unter Gleichaltrigen weiterzuverbrei-

ten. Halbwegs versierte Internetnutzer 

können verhältnismäßig einfach an 

solche Darstellungen gelangen: bei der 

Internetsuche, in sozialen Netzwerken 

oder möglicherweise auch im Darknet.
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Verbotene Inhalte im Internet

Folgen von Sexting unter jungen 

Menschen

Der Begriff „Sexting“ setzt sich aus  

den Wörtern „Sex“ und „texting“  

(engl. für das Schreiben von Nach-

richten) zusammen. Dabei versenden 

auch junge Menschen erotische Fotos, 

Videos oder Nachrichten über Mail 

oder Messenger an den eigenen Freund 

oder die Freundin. Das Problem: Solche 

Inhalte können schnell beispielsweise 

über WhatsApp-Gruppen verbreitet 

werden. Dies geschieht oft dann, wenn 

eine Beziehung auseinandergeht.  

Wenn solch intime Inhalte verbreitet 

werden, kann das schwerwiegende 

persönliche Folgen für die Betroffenen 

haben und beispielsweise auch zu 

Cybermobbing führen.

Grundsätzlich ist es nicht verboten,  

intime Fotos oder Videos von sich 

selbst zu erstellen und im Rahmen  

einer partnerschaftlichen Beziehung  

an andere weiterzuleiten.  Damit müs-

sen alle Beteiligten einverstanden sein. 

Aber Sexting kann auch strafrechtlich 

relevant sein. 

Wenn über Sexting sexuelle Darstel-

lungen von Kindern (bis 13 Jahre) 

verbreitet werden, ist das ausnahmslos 

verboten. Bei Jugendlichen macht der 

Gesetzgeber eine Ausnahme: Wenn 

sich 14- bis 17-Jährige gegenseitig  

einvernehmlich Nacktfotos zusenden, 

ist das nicht strafbar. Genauer: Dem-

nach soll keine Strafbarkeit gemäß  

§ 184c StGB (Verbreitung, Erwerb  

und Besitz jugendpornografischen 

Schriften) vorliegen. Wenn allerdings 

eine der beiden Seiten zunächst ein-

vernehmlich zugeschicktes Nacktfotos 

gegen die Abmachung an Freunde ver-

schickt oder im Internet veröffentlicht, 

ist das eine Straftat.  

 

Zusätzlich kann sich auch die Seite 

strafbar machen, die das Bild oder 

Video ursprünglich aufgenommen  

hat, wenn es pornografische Elemente  

enthält. Pornografisch sind beispiels-

weise Bilder, die primär Geschlechts- 

organe oder direkte sexuelle Hand- 

lungen zeigen.
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Rechtliche Aspekte

§ 130 Strafgesetzbuch (StGB)

Volksverhetzung

„(1) Wer in einer Weise, die geeignet 

ist, den öffentlichen Frieden zu stören,

1. gegen eine nationale, rassische,  

religiöse oder durch ihre ethnische Her-

kunft bestimmte Gruppe, gegen Teile  

der Bevölkerung oder gegen einen Einzel-

nen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer 

vorbezeichneten Gruppe oder zu einem 

Teil der Bevölkerung zum Hass aufsta-

chelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 

auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch 

angreift, dass er eine vorbezeichnete 

Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen 

Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit  

zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu 

einem Teil der Bevölkerung beschimpft, 

böswillig verächtlich macht oder  

verleumdet,  

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 

bis zu fünf Jahren bestraft [...].“

Verbotene Inhalte im Internet

Das sollte Ihr Kind wissen

›  Sei sehr bedacht, wenn du Bilder 

oder Videos von dir an andere 

weiterleitest. Nach einem Streit 

könnten sie weiterverbreitet 

werden. 

›  Lasse dich nicht unter Druck 

setzen, wenn ein Freund oder eine 

Freundin freizügige Bilder von dir 

verlangt. Das ist kein Liebesbe-

weis.

›  Denke daran: Einmal im Internet 

veröffentlichte Inhalte lassen sich 

nur schwer wieder löschen. 

›  Verbreite auch du keine Bilder 

von anderen weiter. Du könntest 

dich strafbar machen.

›  Wende dich an Eltern oder eine 

Vertrauensperson, wenn jemand 

Bilder oder Videos von dir gegen 

dein Einverständnis verbreitet. 

Dabei kann es sich um eine Straf-

tat handeln. Dagegen solltest 

du dich wehren und gemeinsam 

Anzeige bei der Polizei erstatten. 

›  Hilfe bekommst du auch unter 

www.nummergegenkummer.de
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Linkempfehlungen 

www.verfassungsschutz.de 

www.polizei-beratung.de/ 

 faqzukinderpornografie

www.jugendschutz.net 

Verbotene Inhalte im Internet

§ 131 Strafgesetzbuch (StGB) 

Gewaltdarstellung

„Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grau- 

same oder sonst unmenschliche Ge-

walttätigkeiten gegen Menschen oder 

menschenähnliche Wesen in einer Art 

schildern, die eine Verherrlichung oder 

Verharmlosung solcher Gewalttätig- 

keiten ausdrückt oder die das Grausame 

oder Unmenschliche des Vorgangs in 

einer die Menschenwürde verletzenden 

Weise darstellt,

1. verbreitet, [...]

3. einer Person unter achtzehn Jahren  

anbietet, überlässt oder zugänglich 

macht, [...] 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft.“

§ 184 Strafgesetzbuch (StGB) 

Verbreitung pornographischer  

Schriften

„(1) Wer pornographische Schriften  

(§ 11 Abs. 3) 

1. einer Person unter achtzehn Jahren an-

bietet, überlässt oder zugänglich macht,

2. an einem Ort, der Personen unter 

achtzehn Jahren zugänglich ist oder von 

ihnen eingesehen werden kann, ausstellt, 

anschlägt, vorführt oder sonst zugäng-

lich macht, [...]

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft [...].“

§ 184b (StGB)

Verbreitung, Erwerb und Besitz kin-

derpornographischer Schriften

„(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 

bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1. eine kinderpornographische Schrift 

verbreitet oder der Öffentlichkeit 

zugänglich macht; kinderpornographisch 

ist eine pornographische Schrift (§ 11 

Absatz 3), wenn sie zum Gegenstand hat:

a)  sexuelle Handlungen von, an oder vor 

einer Person unter vierzehn Jahren 

(Kind),

b)  die Wiedergabe eines ganz oder 

teilweise unbekleideten Kindes in 

unnatürlich geschlechtsbetonter 

Körperhaltung oder

 c)  die sexuell aufreizende Wiedergabe 

der unbekleideten Genitalien oder des 

unbekleideten Gesäßes eines Kindes 

[...].“
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9. Persönlichkeits- und Urheberrecht

Musik, Filme, Bilder – das Internet ist 

auch eine Fundgrube für Daten aller 

Art. Das zieht Kinder an: Sie laden 

Musik oder Videos herunter, kopieren 

Texte oder stellen selbst solche ins 

Netz. Doch nicht alle Inhalte, die online 

verfügbar sind, dürfen auch in jeder 

Form genutzt oder verbreitet werden. 

Hinzu kommt, dass gerade Jugendliche 

schnell Mittel und Wege finden, um 

illegal an Inhalte zu kommen. Nicht 

selten werden diese illegal herunterge-

laden, auf Schulhöfen getauscht oder 

beispielsweise über soziale Netzwerke 

verbreitet.

Problematisch ist, dass jungen Men-

schen oft nicht bewusst ist, dass sie 

nicht nur mit ihren persönlichen Daten 

vorsichtig umgehen sollten, sondern 

auch mit den Daten anderer.  

Dabei geht es nicht nur um Filme oder 

Bilder, die illegal aus dem Internet 

heruntergeladen werden, sondern vor 

allem um Aufnahmen aus dem Freun-

des- und Bekanntenkreis. Gerade wenn 

auf den verbreiteten Bildern und Videos 

andere in peinlichen oder beleidigenden 

Situationen gezeigt werden, kann aus 

scheinbar harmlosem Spaß schnell 

strafbares Verhalten werden. 
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Persönlichkeits- und Urheberrecht

 

tipps
›  Heimliche Film- und Bildaufnahmen 

von Dritten sind nicht erlaubt – deren 

Veröffentlichung im Internet ist 

strafbar. 

›  Achten Sie grundsätzlich darauf,  für 

welche Nutzung Inhalte Dritter frei-

gegeben sind und nutzen Sie diese 

ausschließlich in der zugelassenen 

Form. Veränderungen der Inhalte sind 

dabei ausgeschlossen. 

›  Statt Inhalte von anderen Websites 

zu kopieren, können Verlinkungen ge-

setzt werden. Setzen Sie Verlinkun-

gen auf interessante Inhalte anderer 

Webseiten statt diese zu kopieren. 

Dazu müssen Sie sich die Erlaubnis 

der Seitenbetreibers einholen und 

eine Quelle angeben. Aber immer mit 

Zustimmung des Betreibers und mit 

Quellenangabe.

›  Beachten Sie: Illegale Downloads 

enthalten oft Schadsoftware oder 

können zivilrechtliche Forderungen 

der Rechteinhaber nach sich ziehen.

›  Wenn persönliche Daten, Bilder oder 

Texte von Ihnen oder Ihrem Kind 

illegal verbreitet werden: Sichern 

Sie alle Seiten durch Screenshots 

und machen Sie den Verbreiter auf 

Ihre Rechte aufmerksam. Alle Seiten 

durch Screenshots sichern und den 

Einsteller auf die Verletzung der ei-

genen Rechte aufmerksam machen. 

›  Fake-Accounts, also falsche Profile 

in sozialen Netzwerken, können über 

den Netzwerkbetreiber gelöscht 

werden.

›  Setzen Sie dem Verbreiter Fristen, 

innerhalb derer Ihre Inhalte von 

seinen Seiten, Profilen usw. entfernt 

werden  müssen. Geschieht dies 

nicht, können Sie bei einem Netz-

werkbetreiber oder einem Provider 

beantragen, dass die Daten gelöscht 

werden. Je nach Betreiber sind die 

Voraussetzungen dafür allerdings 

unterschiedlich. Bei Verdacht auf 

eine Straftat umgehend an die  

Polizei wenden.

›  Wenden Sie sich an die Polizei 

und erstatten Sie Anzeige. Dies 

ist besonders wichtig, wenn Ihre 

Daten womöglich für andere Zwecke 

missbraucht werden (z. B. Betrug) 

könnten.

›  Informieren Sie Ihre Familie und Ihre 

Freunde, wenn falsche Accounts in 

Ihrem Namen kursieren. Täter nutzen 

solche oft für Mobbing oder Betrug. 
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Persönlichkeits- und Urheberrecht

Rechtliche Aspekte

§ 201a Strafgesetzbuch (StGB)

Verletzung des höchstpersönlichen 

Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. von einer anderen Person, die sich in 

einer Wohnung oder einem gegen Einblick 

besonders geschützten Raum befindet, 

unbefugt eine Bildaufnahme herstellt 

oder überträgt und dadurch den höchst-

persönlichen Lebensbereich der abgebil-

deten Person verletzt,

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit 

einer anderen Person zur Schau stellt, 

unbefugt herstellt oder überträgt und 

dadurch den höchstpersönlichen Lebens-

bereich der abgebildeten Person verletzt,

3. eine durch eine Tat nach den Nummern 

1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme 

gebraucht oder einer dritten Person 

zugänglich macht oder

4. eine befugt hergestellte Bildaufnahme 

der in den Nummern 1 oder 2 bezeichne-

ten Art wissentlich unbefugt einer dritten 

Person zugänglich macht und dadurch 

den höchstpersönlichen Lebensbereich 

der abgebildeten Person verletzt [...].“

§ 33 Kunsturheberrechtsgesetz  

(KunstUrhG)

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis ver-

breitet oder öffentlich zur Schau stellt.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.“

§ 106 Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Unerlaubte Verwertung urheberrecht-

lich geschützter Werke

„(1) Wer in anderen als den gesetzlich zu-

gelassenen Fällen ohne Einwilligung des 

Berechtigten ein Werk oder eine Bearbei-

tung oder Umgestaltung eines Werkes 

vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 

wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar.“ 

Linkempfehlungen

www.polizei-beratung.de 

www.irights.info 

www.polizei-praevention.de 

www.klicksafe.de 

www.bsi-fuer-buerger.de
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Landeskriminalamt  

Baden-Württemberg

Polizeiliche Kriminalprävention

Taubenheimstraße 85 

70372 Stuttgart 

Tel.:  07 11/54 01-0, -34 58

Fax:  07 11/54 01-1010

E-Mail:  praevention@polizei.bwl.de

www.polizei-bw.de

Bayerisches Landeskriminalamt

Polizeiliche Kriminalprävention

Maillingerstraße 15 

80636 München

Tel.:  0 89/12 12-0, -41 44

Fax:  0 89/12 12-21 34

E-Mail:   blka.sg513@polizei.bayern.de

www.polizei.bayern.de

Polizei Berlin Landeskriminalamt

Zentralstelle für Prävention

Columbiadamm 4, 10965 Berlin

Tel.:  0 30/46 64-0, -979 001

Fax:  0 30/46 64-83 97 93 99

E-Mail:  lkapraev@polizei.berlin.de

www.polizei.berlin.de

Polizeipräsidium Land  

Brandenburg

Polizeiliche Kriminalprävention

Kaiser-Friedrich-Str. 143 

14469 Potsdam

Tel.:  03 31/2 83-42 60

Fax:  03 31/2 83-31 52

E-Mail:  polizeiliche.praevention@ 

 polizei.brandenburg.de

www.polizei.brandenburg.de

Polizei Bremen

Präventionszentrum

Am Wall 195, 28195 Bremen

Tel.:  04 21/3 62-19 00 9

Fax:  04 21/3 62-19 00 9

E-Mail:  praeventionszentrum@ 

 polizei.bremen.de

www.polizei.bremen.de

Landeskriminalamt Hamburg

Polizeiliche Kriminalprävention

Bruno-Georges-Platz 1

22297 Hamburg

Tel.:  0 40/42 86-50, -70 70 7

Fax:  0 40/42 86-7 03 79

E-Mail:    kriminalpraevention@ 

polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Ansprechpartner der Polizeilichen Kriminalprävention
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Hessisches Landeskriminalamt

Zentralstelle Kriminal- und 

Verkehrsprävention

Hölderlinstraße 1–5

65187 Wiesbaden

Tel.:  06 11/83-0, - 84 85

Fax:  06 11/83-84 88

E-Mail:  beratungsstelle.hlka@ 

 polizei.hessen.de

www.polizei.hessen.de

Landeskriminalamt  

Mecklenburg-Vorpommern

Polizeiliche Kriminalprävention

Retgendorfer Straße 9

19067 Rampe

Tel.:  0 38 66/64-0, -61 11

Fax:  0 38 66/64-61 02

E-Mail:  praevention@lka-mv.de

www.polizei.mvnet.de

Landeskriminalamt 

Niedersachsen

Polizeiliche Kriminalprävention

Am Waterlooplatz 11

30169 Hannover

Tel.:  05 11/2 62 62-0, -32 03

Fax: 05 11/2 62 62-32 50

E-Mail:   d32@lka.polizei. 

niedersachsen.de

www.polizei.niedersachsen.de

Landeskriminalamt  

Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Kriminalprävention

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Tel.:  02 11/9 39-0, -32 05

Fax:  02 11/9 39-32 09

E-Mail:   vorbeugung@polizei.nrw.de

https://lka.polizei.nrw

Landeskriminalamt 

Rheinland-Pfalz

Polizeiliche Prävention

Valenciaplatz 1–7, 55118 Mainz

Tel.:  0 61 31/65-0

Fax: 0 61 31/65-24 80

E-Mail:  LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Landespolizeipräsidium Saarland

Polizeiliche Kriminalprävention

Graf-Johann-Straße 25–29 

66121 Saarbrücken

Tel.:  06 81/9 62-0, - 28 68

Fax:  06 81/9 62-28 65

E-Mail:   lpp20-kriminalpraevention@ 

polizei.slpol.de

www.saarland.de/polizei.htm

Ansprechpartner der Polizeilichen Kriminalprävention
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Landeskriminalamt Sachsen

Zentralstelle für polizeiliche Prävention

Neuländer Straße 60 

01129 Dresden

Tel.:  03 51/8 55-0, -23 09

Fax:  03 51/8 55-23 90

E-Mail:  praevention.lka@ 

 polizei.sachsen.de

www.polizei.sachsen.de

Landeskriminalamt 

Sachsen-Anhalt

Polizeiliche Kriminalprävention

Lübecker Straße 53–63  

39124 Magdeburg

Tel.: 03 91/2 50-0, -24 40

Fax:  03 91/2 50-30 20

E-Mail:  praevention.lka@ 

 polizei.sachsen-anhalt.de

www.polizei.sachsen-anhalt.de

Landespolizeiamt  

Schleswig-Holstein

Zentralstelle Polizeiliche Prävention

Mühlenweg 166, 24116 Kiel

Tel.:  04 31/1 60-0, -6 55 55

Fax:  04 31/1 60-6 14 19

E-Mail:   kiel.lpa132@polizei.landsh.de

www.polizei.schleswig-holstein.de

Landespolizeidirektion 

Thüringen

Polizeiliche Kriminalprävention

Andreasstraße 38, 99084 Erfurt

Tel.:  03 61/6 62-0, -31 71

Fax:  03 61/6 62-31 09

E-Mail:  praevention.lpd@ 

 polizei.thueringen.de

www.thueringen.de/th3/polizei

Bundespolizeipräsidium

Polizeiliche Kriminalprävention

Heinrich-Mann-Allee 103 

14473 Potsdam

Tel.:  03 31/9 79 97-0

Fax:  03 31/9 79 97-10 10

E-Mail:   kriminalpraevention@ 

polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Ansprechpartner der Polizeilichen Kriminalprävention
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